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PENSION

Information
Bargeldloser Zahlungsverkehr

Sie erhalten Ihre Leistung derzeit mittels Bar-
auszahlung.

Damit wir Ihre Leistung auf ein Pensionskonto 
überweisen können, setzen Sie sich bitte mit einem 
Geldinstitut Ihres Vertrauens in Verbindung.

Sobald der von Ihnen unterschriebene Antrag auf 
bargeldlose Pensionszahlung bei uns einlangt, über-
weisen wir Ihre Leistung – frühestens im nächs- 
ten Monat nach Einlangen des Antrages – auf Ihr 
Konto.

Eine Umstellung der Überweisung auf ein Pensions-
konto bei einem Geldinstitut hat für Sie mehrere 
Vorteile:
•	 Die Pension steht Ihnen jeden Monat pünktlich 

am Monatsersten am Konto zur Verfügung. 
Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonn- oder 
Feiertag, wird die Leistung so zeitgerecht an-
gewiesen, dass sie am letzten Werktag davor 
verfügbar ist.

•	 Sie müssen nicht mehr zu Hause auf die Zustel-
lung der Pension warten oder die Pension (per-
sönlich) bei der Post abholen.

•	 Sie können jederzeit von Ihrem Konto abheben 
und sind dabei zeitlich ungebunden.

•	 Sie können künftig auch andere Zahlungen über 
das Konto abwickeln und sich dadurch weitere 
Bankwege ersparen.

•	 Die Erteilung von Dauer- oder Einziehungsauf-
trägen befreit Sie vom regelmäßigen Ausfüllen 
von Zahlungsanweisungen und gewährleistet, 
dass Zahlungen termingerecht erfolgen.

Sie können auch anderen Personen Ihres Vertrau-
ens eine Zeichnungsberechtigung für Ihr  
Girokonto erteilen.

Die Anweisung Ihrer Leistung kann auch auf ein 
Gemeinschaftskonto erfolgen, wenn der Konto-
mitinhaber ihr
•	 Ehepartner,
•	 Lebensgefährte
•	 Eingetragener Partner oder
•	 ein naher Angehöriger ist.

Bei einem Gemeinschaftskonto entfallen doppelte 
Kontoführungsgebühren und der Kontomitinhaber 
kann Ihre finanziellen Angelegenheiten erledigen 
(z.B. wenn Sie auf Grund einer Krankheit verhin-
dert sind).		

Jede Person, die kein bestehendes Zahlungskonto 
in Österreich besitzt, hat das Recht auf ein Bank-
konto (sogenanntes Basiskonto).

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter  
konsumentenfragen.at oder bei jedem Bank- 
institut.
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